
Eidgenössische Post 
 
Empfangsscheine (Quittungen) für Telegramme 
 
Die ersten, im Dezember 1851 errichteten Telegraphenbüros wurden, wenigstens was die 
Lokale anbelangte, mit den Postbüros vereinigt. Diese Massnahme erwies sich aber für die 
grossen Telegraphenstellen als unhaltbar; sie mussten nach einigen Wochen in eigene 
Lokale verlegt werden. Die kleinen Telegraphenstellen blieben dagegen mit der Post 
vereinigt. Der Dienst wurde meist durch das Postpersonal besorgt. Die Post- und 
Telegraphenverwaltungen waren zwei organisatorisch und finanziell völlig unabhängige 
Betriebe mit gegenseitiger Kostenverrechnung. Erst ab 1920 begann eine zögerliche 
Zusammenlegung der beiden Betriebe. 
Die Geb¿hren f¿r die Empfangsscheine wurden erstmals im ĂBundesgesetz über den 
telegraphischen Verkehr im Innern der Schweizñ vom 22. Juni 1877 (In Kraft ab 1. Oktober 
1977) ausdrücklich geregelt: 
 
ĂArt: 26: Jeder Aufgeber ist berechtigt, gegen Erlegung einer Gebühr von 10 Rappen einen 
Empfangschein, sowohl für die Depesche selbst, als für die bezogenen Gebühren zu 
verlangenñ 
 
Bereits vor 1877 betrug die Empfangsscheingebühr 10 Rappen. Dieser Betrag wurde vorerst 
von Hand auf das Empfangsschein-/Rechnungsformular eingetragen und zu den übrigen 
Taxen hinzu gerechnet. Erste Empfangsscheine mit der eingedruckten Gebühr von 10 
Rappen sind aus dem Jahre 1863 (französisch) und dem Jahre 1871 (deutsch) bekannt. 
Frühere Daten sind nicht ausgeschlossen. 
 
Alle diese Empfangsscheine (Quittungen) sind selten. Die Katalogisierung ist wahrscheinlich 
unvollständig. 
 
 
Einsprachige Empfangsscheine ï Deutsch (D) 
 
TEGR.D.1 Titel: ĂEmpfangbescheinigungñ; Formular ĂNr. 8ñ; Geb¿hrentabelle mit 
doppeltem Rahmen; ĂTaxe f¿r die Empfangbescheinigung 10ñ (Cts.); Format: 13,7 x 
15,8 cm; Verwendet 1871 
 



 
 
Diesen Empfangsschein gibt es auch ohne eingedruckte Gebühr, soweit uns bekannt im 
Gebrauch vor 1870. 
 
TEGR.D.2 Titel: ĂQuittung des Telegraphenb¿reauñ, einzeilig; Formular ĂNr. 8ñ oder 
ĂNr. 14.ñ; Ă(inclusive 10 Cts. Empfangscheingeb¿hr)ñ anschliessend an schraffierte 
Felder für Angabe der zu bezahlenden Gebühr; Format: ca. 17,5 x 11,2 cm 
 
TEGR.D.2.1 Formular ĂNr. 8ñ; Datumsvordruck Ă187ñ; Punktierte Linien für handschriftliche 
Angaben und Unterschrift des Telegrafen-Beamten; Verwendet 1874 
 



 
 
 
TEGR.D.2.2 Formular ĂNr. 8ñ; Datumsvordruck Ă187ñ; Ohne punktierte Linien für 
handschriftliche Angaben und Unterschrift des Telegrafen-Beamten; Verwendet 1880 
 

 
 
TEGR.D.2.3 Formular ĂNr. 14ñ; Datumsvordruck Ă188ñ; Text links unten anders angeordnet; 
sonst wie TGR.D.2.2; Verwendet 1889 
 



 
 
TEGR.D.3 Titel: ĂQuittung des Telegraphen-B¿reauñ auf 2 Zeilen; Formular ĂNr. 14.ñ; 
Ă(inclusive 10 Cts. Empfangscheingeb¿hr)ñ anschliessend an schraffierte Felder f¿r 
Angabe der zu bezahlenden Gebühr; Datumvordruck Ă188ñ; Format: ca. 17,5 x 10,8 cm 
 

 
 
 
TEGR.D.4 Titel: ĂQuittung des Telegraphenb¿reauñ, ĂTelegraphenb¿reauñ ungetrennt; 
Formular ĂNo. 14.ñ; Ă(inclusive 10 Cts. Empfangscheingeb¿hr)ñ anschliessend an 
schraffierte Felder f¿r Angabe der zu bezahlenden Geb¿hr; Datumvordruck Ă189ñ; 
Format: ca. 17,5 x 10,8 cm 



 

 
 
 
Einsprachige Empfangsscheine ï Französisch (F) 
 
TEGR.F.1 Titel: ĂR®c®piss®ñ; Gebührentabelle mit doppeltem Rahmen; ĂTaxe pour le 
r®c®piss® 10ñ (Ct.); Format: ca. 15,0 x 17,5 cm 
 
TEGR.F.1.1 Formular ĂNo. 8.ñ; Ende 1. Textzeile: Ăt®l®-Ă; Signaturvordruck ĂLe Chef-
Télégraphiste:ñ; punktierte Linie für Angabe der Gebühren und des Telegrafen-Büreaus 
sowie der Unterschrift des Telegrafenbeamten; Verwendet 1863 
 



 
 
 
TEGR.F.1.2 Formular ĂNo. 8.ñ; Ende 1. Textzeile: Ăt®l®-Ă; Signaturvordruck ĂLe 
T®l®graphiste:ñ; punktierte Linie für Angabe der Gebühren und des Telegrafen-Büreaus; 
ohne punktierte Linie für Unterschrift des Telegrafen-Beamten; Verwendet 1868 
 



 
 
 
TEGR.F.1.3 Formular ĂNo. 8añ; Ende 1. Textzeile: ñt®l®gra-ñ; Signaturvordruck ĂLe 
T®l®grafiste:ñ; geänderte Schrift; ausgezogene Linie für Angabe der Gebühren, des 
Telegrafen-Büreaus und die Unterschrift des Telegrafenbeamten; Verwendet 1870 
 


